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liehen Bereitschaftslokalitäten, 2650 in privaten
Bereitschaftslokalitäten, 1500 in Privatquartieren. Ueber die

Vorbereitungen des Quartieramtes und die bezügliche
Organisation sowohl, wie über die Art und Weise, in
welcher die Einwohnerschaft so freundlich und freudig
ihrer Einquartierungspflicht nachgekommen, sprachen
der Divisionär und der Stabschef, sowie der Kriegskommissär

ihre volle Befriedigung aus.

— (Die Militärverwaltung des Kantons Freiburg) muss
zu der des Kantons Waadt ein würdiges Gegenstück
bilden. Der „Bien public" begrüsst deshalb lebhaft die

von Bern ausgehenden Bestrebungen zur Zentralisation
des Militärwesens ; im Kanton Freibnrg leidet, wie das

angeführte Blatt behauptet, das Militärwesen mehr als

irgendwo sonst an den verhängnissvollen Einwirkungen
des Parteigeistes. Alle Beamten und Angestellten der

Militärverwaltung, Kriegsrichter, Sektionschefs, Zeug-
hausarbeiter, werden -entfernt, wenn sie nicht Tepelets
sind. Diensteinberufung, Erhebung der Militärtaxe,
Ernennung von Offizieren und tausend andere Gelegenheiten
bieten sich der Militärverwaltung, um den Einen die
Gunst, den Andern die Strenge des Machthabers fühlen
zu lassen. So herrscht die Günstlingswirthschaft auch
auf dem Gebiet, aus welchem sie am ehesten verbannt
sein sollte. „Es ist Zeit, dass dieser Zustand aufhöre",
schliesst der „Bien public" seinen Artikel.

Verschiedenes.
— (Aus alten ParolebUchern.) Die in Berlin erscheinende

„Militär - Zeitung für Reserve- und Landwehr-
Offiziere des deutschen Heeres" sagt:

„Niemand wird in Abrede stellen, dass das Lesen eines
Parolebuches nicht gerade zu den anregenden Dingen
gehört. Trotzdem beweist ein vor mehreren Jahren
erschienenes lesenswerthes Buch: „Aus alten Parolebüchern
der Berliner Garnison zur Zeit Friedrichs des Grossen"

von A. v. Witzleben, dass diesem trockenen Gegenstande

doch Interesse abzugewinnen ist. Deshalb mögen
einige Befehle aus dem erwähnten Buche hier Platz
finden. Sie beleuchten scharf die Verhältnisse der Zeit,
welcher sie angehören, und bringen den Unterschied
zwischen der Armee Friedrichs des Grossen und der

jetzigen znm Bewusstsein.

„Andere Zeiten, andere Sitten!" dies Wort gilt bei
der Beurtheilung dieser Verhältnisse. Vor allen Dingen
muss man die Art der Heeres-Ergänzung damals und

jetzt in Rechnung ziehen, um diese Zeugen einer

vergangenen Zeit richtig zu beurtheilen.
Die Massigkeit scheint nicht zu den Haupttngenden

der damaligen Zeit gehört zu haben, was aus folgenden
Befehlen ersichtlich ist:

9. 3. 1752. Die Wachtparade vom 1. Bataillon steht

morgen prsecise 10 Uhr am Spritzenhause, in allen
Stücken rein und propre, und möchten die Kompagnien
danach sehen, dass sie nicht wie letztens besoffen

kommen.
10. 4. 1753. Die Unteroffiziers sollen keine Soldaten

in ihren Reviers und Stuben schlagen, sie seien besoffen

oder nicht, sondern sollen sie arretiren oder an die

Kompagnien melden.
10. 10. 1753. Es sollen gute Leute in die Parade

genommen werden, die mit ihren Gewehren wohl umzugeben

wissen, auch soll keiner besoffen kommen bei
Gassenlaufen Strafe, deshalb die Löhnung nicht eher

ausgegeben werden soll, bis die Kompagnien herantreten.

10. 10. 1783. Es wird nochmals erinnert, dass kein
besoffener Kerl sowenig vom Offizier, noch weniger vom
Unteroffizier, geschlagen werden soll.

Es ist dabei zu berücksichtigen, dass im Heere sich
viele Leute befanden, die zum Soldaten gepresst waren
und zur Schnapsflasche griffen, um die Kümmernisse
eines verfehlten Lebens und die Anforderungen eines
harten Dienstes zu vergessen.

Wie der folgende Befehl zeigt, machten Andere, wohl
zu den schlechtesten Elementen gehörig, ein Gewerbe
daraus, fortzulaufen und sich bei einem anderen
Truppentheile mit neuem Handgelde wieder anwerben zu
lassen.

21. 1. 1754. Wenn die Regimenter Leute wegjagen,
so sie ein S auf die Hand brennen lassen, so soll solches
tief eingeschlagen werden, und dann sollen sie noch einige
Tage sitzen bleiben, damit sie es nicht wieder ausmachen
und sich in der Armee wieder anwerben lassen.

Zur Verhinderung der damals sehr häufigen Fahnenflucht

sollten folgende Befehle beitragen:
24. 1. 1754. Es wird befohlen, dass wenn Soldaten

zum Thore hinausgehen, soll allemal ein Unterofficier
mitgehen.

9. 3. 1783. Die Unterofficiers auf den Wachten, nebst
den Gefreiten und Schildergästen müssen sehr genau
Acht haben auf die grossen Frauenzimmer, damit sich
kein Soldat verkleidet herausschleicht.

Auch die versuchte Fahnenflucht in's Jenseits wurde
bestraft:

31. 1. 1781. Morgen ist Execution über den Grenadier

Muska des Kapitain von Zenge Kompagnie, weil er
sich hat den Hals abschneiden wollen. Er läuft 16 Mal
Spiessruthen in 2 Tagen.

Ueber die Handhabung des Garnison-Wachdienstes und
die Strafen für Vergehen während desselben geben
folgende Befehle Auskunft:

8. 10. 1750. Es soll sich kein Soldat unterstehen,
Feuer auf seinem Posten anzumachen.

1. 10. 1751. Es sollen die du jours scharf danach

sehen, dass die Officiers keine Wachtstühle auf den

Wachten haben nnd sollen sich stricte nach des Königs
Ordre richten.

7. 10. 1751. Wenn Lärm oder Schlägereien in denen
Gassen oder Wirthshäusern vorfallen, so sollen die
Patrouillen Aliens arretiren, und wenn auch des Prinzen
von Preussen Domestiques mit dabei wären.

17. 11. 1752. Die Schildwachen sollen die Schilder-
hänser nicht nach dem Winde drehen, sondern sie grade
stehen lassen.

4. 4. 1781. Die Officiers sollen anf den Wachten
nicht sebiessen, wenn Klage einlauft, kommt der Officier
4 Wochen anf den weissen Saal. (Arrestzimmer für
Officiere auf der neuen Markt-Wache in Berlin).

16. 10. 1782. Der Officier, welcher die Ronde thut,
ziehet den Degen und setzet die Spitze vom Degen,
indem er die Parole empfängt oder von sich giebt, dem

Officier von der Wacht auf die Brust, hingegen der Officier

von der Wacht der Ronde das Eisen vom Esponton
auf die Brust setzet, inzwischen der Unterofficier mit die
2 Mann, welcher die Ronde examinirt hat, stehen bleibt.
Es sollen auch bisweilen Unterofficiers-Patrouillen
ausgeschickt werden, dass die Schildwachen desto besser

allarter sein, dieweil sie vor die Gefreitens nicht so sehr
sich fürchten.

12. 3. 1783. Die 2 Schildwachten, so gestern Abend

von 6—7 vor Prinz Heinrichs Palais gestanden, sollen
in Arrest und morgen 6 mahl Gassen laufen, weil sie

statt vorn hinten sich aufgehalten haben.
Dem Anzüge und der äusseren Erscheinung wurde

auch damals grosse Sorgfalt gewidmet.
1. 5. 1751. Die tuchenen Hosen werden solange

getragen, als man kann. Kommt jetzt auch noch vor.)
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14. 2. 1754. Die Herren Officiere, so sich noch nicht
Massnehmen lassen, sollen beim Schneider Noak gehen.

4. 4. 1780. Die Kompagnien sollen absolut darauf

halten, dass kein Wachs in den Barten, sondern solche

natürlich aufsetzen, widrigenfalls es nicht geschieht,
kommt der Kommandeur der Kompagnie in Arrest.

2. 5. 1780. Wenn künftig ein Unterofficier einen

anderen Stock noch als den seinigen angehängt hat,
bekommt er auf der Stelle 30 Fuchteln.

17. 5. 1780. Wenn der Herr Gouvernör künftig die

Herrn Obristen wegen der Mundirung eines Officiers was

sagt, dass der Rock zu lang oder die Weste zu kurz,
oder die Binde nicht nach der Probe, auch der Hut nicht
recht gestutzt, so setzt derselbe denjenigen Officier in
Arrest.

22. 12. 1782. Die Herren Officiere, so zur Cour kommen,

sollen ordentlich und propre angezogen sein, probe-
mässige Binde und Weste haben, widrigenfalls sie vom
Scbioss aus gleich in Arrest kommen.

26. 7. 1781. Der Herr General lassen befehlen, dass

die Officiers so gut sein und sich in ihrem Anzug so

tragen, wie es beim Regiment gebräuchlich, besonders

mit den Haaren und keiner mit einer solchen Kapuziner
Frisur wie der Lieutenant v. Zastrow erscheint. Die
Herrn Stabsofficiere werden besonders ersucht, solches

nicht zu verstatten.
Ueber das Exerciren geben folgende Befehle

Auskunft:

3. 5. 1751. Die Herrn Officiers sollen sich eine
bessere Idee vom Deployiren machen nnd mit ihren Pelotons

alle Zeit die Front dahin machen, wo sie die Tete

vom Regiment hat.

25. 4. 1780. Einige Herrn Officiers nnd die meisten

Unterofficiers vom Regimente müssen sich durchaus

abgewöhnen, wenn sie Züge führen, dass sie nicht so viel
mit den Händen wehen, die Herrn Officiers, so beute
gewehet haben, möchten sich selbst corrigiren und in's

Künftige sich bessern,

23. 11. 1780. Wenn sich die Herrn Officiers nicht
besser appliciren, und regelmässiger mit dem Esponton
exerciren, so werden solche jedesmal, wenn draussen exer-
cirt wird, durch einen Stabsofficier exercirt werden.

23. 3. 1781. Wenn künftig ein Kerl im Zuge nicht
ordentlich marscbiret, so kommt der Kommandeur der

Kompagnie in Arrest, dieweilen solche sorgen müssen,
dass ihre Leute dressiret sein.

11. 4. 1781. Die Regimenter müssen sich mehr mit
den Burschen und Freiwächters abgeben und solche
schärfer exerciren, sonst gewiss das nämliche Compli-
ment von des Königs Majestät zu erwarten steht, was
bei voriger Revue erfolgte.

17. 6. 1781. Heute war Execution im Thiergarten.
Ein Grenadier vom Regiment Ramin wurde arquebu-
siret, weil er beim Exerciren nach dem Lieutenant
von Kottwitz desselben Regiments geschlagen.

Aus folgenden Befehlen geht hervor, dass die Hunde
schon damals im Heere eine grosse Rolle spielten, wenn
man auch noch nicht an ihre Verwendung als Vorpostenhunde

dachte.

21. 1. 1751. Dass die Officiers, so Hunde halten,
solche in die Quartiers behalten, oder wenn sie solche
auf die Strasse nehmen, selbige anbinden sollen, denn
der König wird die Hunde, so auf die Strasse laufen,
todtschiessen lassen.

23. 7. 1751. Parole ist Schwedt. Es ist Ihro Hoheit
dem Markgrafen Carl ein dänisches Windspiel
weggekommen, gelb von Couleur, klein und sehr fein von
Gewächs.

17. 4. 1753. Dem Markgrafen Friedrich ist ein grau

Möbschen mit einem silbernen Halsbande verloren

gegangen, wer ihn bringt, wird recompensiret werden.
Ans Folgendem erhellt, dass die Führung der Herrn

Officiere nicht immer tadellos war:
2. 1. 1781. Heute ist Redoute. Die Herrn Officiers

sollen sich ordentlich darin verhalten.
31. 10. 1781. Die Herrn Officiers sollen sich in der

Komödie mit dem Auspfeifen nicht abgeben, widrigenfalls

sie den härtesten Arrest zu erwarten haben.
31. 1. 1783. Wenn etwa einer von den Herrn

Officiers bei den Wirth Olmütz gehen sollte, möchte er sich
dort ruhig verhalten.

Folgender Befehl zeugt von der Alles umfassenden

Fürsorge des grossen Königs:
9. 10. 1754. Es haben Ihro Kgl. Majestät ein Re-

cept vor Hämorrhoidalische Zufälle in die Regimenter
geschickt, welches die Regiments-Feldscheere practiciren
sollen.

Zum Schlüsse mögen noch zwei bezeichnende Neujahrswünsche

des Königs hier Platz finden:
31. 12. 1781. Ihro Majestät der König lassen alle

Herrn Officiers zum neuen Jahre gratulieren, und die

nicht so sind, wie sie sein sollen, möchten sich bessern.
2. 1. 1783. Ihro Majestät der König lassen alle

guten Herrn Officiers vielmals zum neuen Jahr gratu-
liren und wünschen, dass sich die übrigen so betragen,
dass Sie künftig ihnen auch gratuliren können.
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